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Einleitung

Bei diesem Bewertungsbericht über die Umsetzung des Europäischen Sozialfonds (ESF) im Zeitraum 2014–2020 handelt es sich um den Beitrag des EWSA zur laufenden Ex-post-Bewertung der Umsetzung dieses Instruments durch die Europäische Kommission. Schwerpunkt des Bewertungsberichts des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA) ist die Sammlung und Auswertung der Standpunkte der organisierten Zivilgesellschaft im Hinblick auf die Umsetzung des ESF in ausgewählten EU-Mitgliedstaaten.

Der ESF war das erste EU-Finanzierungsinstrument, das durch die Römischen Verträge (1957) eingerichtet wurde, um „die berufliche Verwendbarkeit und die örtliche und berufliche Mobilität der Arbeitskräfte [innerhalb der Union] zu fördern sowie die Anpassung an die industriellen Wandlungsprozesse und an Veränderungen der Produktionssysteme insbesondere durch berufliche Bildung und Umschulung zu erleichtern“. Mit der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 vom 17. Dezember 2013 werden die Aufträge des Europäischen Sozialfonds (ESF), einschließlich der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen, sein Interventionsbereich, besondere Bestimmungen und die Arten von Ausgaben, die für eine Unterstützung in Frage kommen, festgelegt.

Wie bei Bewertungen des EWSA üblich, wurde dieser Bericht auf der Grundlage von Informationsreisen und Online-Befragungen in fünf EU-Mitgliedstaaten (Italien, Niederlande, Polen, Spanien und Tschechien) erstellt. Der technische Anhang zu diesem Bericht enthält ausführliche Informationen zu den Ergebnissen der Online-Befragung und der Treffen mit Interessenträgern aus den oben genannten Ländern.

Die in dem Bericht zum Ausdruck gebrachten Bewertungen und Meinungen geben ausschließlich die Ansichten einer repräsentativen Auswahl zivilgesellschaftlicher Organisationen (und Behörden) aus den genannten Mitgliedstaaten wider. In den Empfehlungen werden die von der Mehrheit der konsultierten Vertreter zivilgesellschaftlicher Organisationen geteilten Standpunkte wiedergegeben.

Vorbemerkungen

Während der fünf Informationsreisen wurden 67 Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften, zivilgesellschaftliche Organisationen sowie zahlreiche Behörden auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene konsultiert, und über den Online-Fragebogen wurden 51 Einzelbeiträge eingeholt.

Der Online-Fragebogen wurde von 12 Vertretern von Arbeitnehmerorganisationen (24 %), 12 Vertretern zivilgesellschaftlicher Organisationen (24 %), neun Vertretern von Arbeitgeberverbänden (18 %) und von 18 Befragten (35 %) beantwortet, die angaben, einer „anderen Organisation“ anzugehören. 35 % der Befragten stammten aus Tschechien, 25 % aus Spanien, 22 % aus Italien, 10 % aus Polen und 8 % aus den Niederlanden. 

Gemäß den Angaben der Organisationen, die den Online-Fragebogen ausgefüllt haben, gehören 68 % zum Kreis der Begünstigten des ESF oder des Programms der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen. 19 % sind Begünstigte von aus dem ESF kofinanzierten Maßnahmen und 13 % Begünstigte von aus der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen kofinanzierten Maßnahmen. 

Einige soziale und zivilgesellschaftliche Organisationen haben darauf hingewiesen, dass die komplizierte ESF-Mittelverwaltung eine Herausforderung darstellt und sowohl Verwaltungsverfahren als auch nationale Verfahren vereinfacht werden müssen, um kleineren Organisationen den Zugang zu den Programmen des Fonds zu erleichtern. 

Bezüglich der Sozialpartner wurde hervorgehoben, dass sie eine zentrale Rolle spielen und bei der Programmplanung, Umsetzung und Bewertung des ESF auch im Interesse des sozialen Dialogs stärker einbezogen werden sollten.

Schlussfolgerungen zur Wirksamkeit

Aus Sicht der meisten Befragten ist der ESF schwerpunktmäßig auf das Programm der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen ausgerichtet, damit die thematischen Ziele der europäischen Kohäsionspolitik erreicht werden. Insbesondere wurden folgende Schwerpunktbereiche des ESF genannt: Förderung von Beschäftigung und Unterstützung der Mobilität der Arbeitskräfte; Förderung der sozialen Inklusion und Armutsbekämpfung; Investitionen in Bildung, Kompetenzen und lebenslanges Lernen sowie Stärkung der Kapazitäten der öffentlichen Verwaltungen sowie technische Unterstützung.

Mehr als die Hälfte der Befragten (55 %) war der Ansicht, dass der ESF nur mäßig zur Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte beigetragen hat, 6 % äußerten sich dazu entweder nicht oder waren der Meinung, dass der Fonds nichts beigetragen hat. Während die Unterstützung aus dem ESF von den meisten spanischen Befragten als stark bezeichnet wurde, war sie für einige der Befragten aus den Niederlanden und Polen gleich null.

Die Unterstützung, die der ESF bei Maßnahmen in den Bereichen Unternehmertum und Arbeit sowie KMU-Förderung und -Innovationen leistet, bewerteten 55 % der Befragten als stark oder mäßig.

Die Befragten gaben mehrheitlich an, dass aus dem ESF Maßnahmen zur Förderung der Beschäftigung von jungen Menschen und Frauen finanziert werden. Dass der ESF in ihrem Land stark oder mäßig zu Investitionen in die Förderung der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben beigetragen hat, glaubten nur 47 % der Befragten.

73 % vertraten die Ansicht, dass in ihrem Land ein Missverhältnis zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage besteht. Die polnischen und italienischen Befragten waren alle der Meinung, dass in ihren Ländern ein Ungleichgewicht zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage besteht, in den Niederlanden waren es dagegen 75 %, in Tschechien 61 % und in Spanien 54 %. Zu Investitionen in eine weiterführende fachliche Ausbildung leistet der ESF aus Sicht der Mehrheit der Befragten einen mäßigen Beitrag. 

64 % gaben an, dass der ESF in ihrem Land zu dem für Investitionen in soziale Inklusion und Armutsbekämpfung vorgesehenen 20 %-Ziel beigetragen hat. Mit Ausnahme von Spanien, wo die meisten Befragten (77 %) der Meinung waren, dass die betreffenden vorrangigen Maßnahmen getroffen wurden, gab es hier keine wesentlichen länderspezifischen Unterschiede.

Für aus dem ESF finanzierte Maßnahmen nannten 65 % der Befragten Maßnahmen zur Unterstützung der Roma, 57 % Maßnahmen zugunsten von Bürgern aus Nicht-EU-Ländern und 45 % Maßnahmen zugunsten von EU-Bürgern aus anderen Mitgliedstaaten.

36 % der Befragten glaubten, dass aus dem ESF Mittel zur Finanzierung von Plänen zur Konsolidierung der Verwaltung bereitgestellt werden, um im Zusammenhang mit der Planung und Verwendung von EU-Mitteln auf eine effizientere und leistungsfähigere öffentliche Verwaltung hinzuwirken. 

Die Mehrheit der konsultierten Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften bestätigte während des Informationsbesuchs in Italien noch einmal, dass die lebenslange Aus- und Weiterbildung von Arbeitnehmern grundlegende Bedeutung hat. Außerdem regten sie an, dass die Mittel, die Unternehmen für die lebenslange Aus- und Weiterbildung ihrer Arbeitnehmer aufwenden, von den geltenden Vorschriften über staatliche Beihilfen ausgenommen werden könnten. 

Schlussfolgerungen zur Relevanz

78 % der Befragten waren der Meinung, dass der ESF ganz oder zumindest begrenzt mit dem EFRE verknüpft ist, während 40 % die Verknüpfung mit dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) oder dem Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen (FEAD) nicht beurteilen konnten. Fast 80 % waren der Ansicht, dass der EFRE ganz oder zumindest begrenzt mit dem ESF verknüpft ist. Ein fondsübergreifender Ansatz auf Programmebene wird begrüßt.

Aus Sicht von 80 % der Befragten sollte bei der Programmplanung für den ESF auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen nationalen und regionalen Programmen geachtet werden. Nur 14 % glaubten, dass nur mit nationalen Programmen angemessen auf die Bedürfnisse der Menschen reagiert werden kann. Dass das nur mit regionalen Programmen möglich ist, glaubten 29 %.

Die Mehrheit der Befragten war der Ansicht, dass der ESF stark oder mäßig mit dem Programm der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen verknüpft ist. Mit Ausnahme der Arbeitgeber, in deren Fall sich negative und positive Einschätzungen die Waage hielten, fiel die Bewertung durch alle Befragtengruppen insgesamt positiv aus.

Die Frage nach entsprechenden Synergien zwischen REACT-EU und dem ESF wurde von mehr als einem Drittel der Befragten abschlägig und nur von 22 % positiv beantwortet. 

Die Frage, ob aus dem ESF Projekte im Bereich der grenzüberschreitenden oder transnationalen Zusammenarbeit finanziert werden, konnte von einem Drittel der Befragten nicht beantwortet werden, während 45 % bejahten. 

Etwa die Hälfte der kleineren Begünstigten, KMU und Kleinstunternehmen wiesen darauf hin, dass die Verfahren für den Zugang zu ESF-Finanzierungsmöglichkeiten vereinfacht werden müssen, wobei positive und negative Bewertungen gleichauf lagen. 

Eine der Fragen bezog sich auf das Verfahren des Europäischen Semesters und darauf, inwiefern der ESF zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen beigetragen hat. Dabei ergab sich ein gemischtes Bild: 37 % äußerten sich nicht, und von jenen, die die Frage beantworteten, waren 49 % der Ansicht, dass der ESF stark oder mäßig zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen beigetragen hat.

Schlussfolgerungen zur Einbeziehung der Zivilgesellschaft

80 % der Befragten gaben an, dass sie konsultiert wurden, und 57 % erklärten, dass Sozialpartner und zivilgesellschaftliche Organisationen im Rahmen der ESF-Programme bei der Gestaltung von Maßnahmen in ihrem Land einbezogen wurden.

Die Frage, ob die ESF-Programme, was die Konsultation von Sozialpartnern und zivilgesellschaftlichen Organisationen betrifft, dem Europäischen Verhaltenskodex für Partnerschaften entsprechen, wurde mehrheitlich positiv beantwortet, wobei viele Befragte die Frage nicht beantworteten bzw. nicht beantworten konnten. 43 % der Befragten bejahten, für 24 % traf die Aussage in gewissem Maße, für 10 % größtenteils nicht zu, und 24 % konnten die Frage nicht beantworten oder äußerten sich nicht. 

Auf die Frage, ob die Standpunkte der Sozialpartner und anderer zivilgesellschaftlicher Organisationen von den Begleitausschüssen berücksichtigt wurden, antworteten 24 % mit Ja, für 41 % traf die Aussage in gewissem Maße und für 10 % größtenteils nicht zu, und 25 % verneinten oder gaben an, es nicht zu wissen. 

Nur 16 % der Befragten gaben an, dass über ESF-Programme Projekte zum Aufbau institutioneller Kapazitäten bei Sozialpartnern und zivilgesellschaftlichen Organisationen finanziert wurden, für 24 % traf die Aussage in gewissem Maße und für 29 % größtenteils nicht zu, und 26 % gaben an, es nicht zu wissen. 

18 % der Befragten gaben an, dass aus dem ESF Mittel für die technische Unterstützung von Sozialpartnern und zivilgesellschaftlichen Organisationen im Zusammenhang mit der Einreichung von Projekten bereitgestellt werden; diese Unterstützung bewerten 30 % als mäßig und 20 % als nur begrenzt, und 12 % waren der Ansicht, dass aus dem ESF keine fachliche Unterstützung finanziert wurde.

78 % der Befragten erachteten die Kommunikation und die Informationen im Rahmen von ESF-Programmen als angemessen, für 16 % traf dies größtenteils nicht und für 4 % überhaupt nicht zu.

Empfehlungen

Der ESF hat zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit, der allgemeinen und beruflichen Bildung und zur Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung beigetragen. Dem Bereich Bildung muss jedoch mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden.

Um die Probleme zu bewältigen, die mit den Ungleichgewichten am Arbeitsmarkt verbunden sind und insbesondere zu Lasten von Frauen, jungen Menschen, Langzeitarbeitslosen, Migranten und besonders gefährdeten Gruppen, darunter Menschen mit Behinderungen, gehen, sind Investitionen erforderlich. Zur Stärkung der öffentlichen Arbeitsverwaltungen werden mehr Finanzmittel und Personal benötigt. Darüber hinaus würde die nachhaltige Einbeziehung der Sozialpartner und der Organisationen der Zivilgesellschaft den Behörden dabei helfen, den spezifischen Bedürfnissen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen gerecht zu werden.

Damit Kompetenzdefizite und Unterbeschäftigung abgebaut werden und für die Arbeitnehmer in Bezug auf neue Beschäftigungsformen mehr Ausbildungsmöglichkeiten und faire Arbeitsbedingungen entstehen, sollten die Investitionen in ein inklusives, hochwertiges System der allgemeinen und beruflichen Bildung aufgestockt werden.

Lebenslanges Lernen bietet einen wichtigen Ansatzpunkt, um Innovationen zu fördern und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Arbeitgeber dazu zu befähigen, die durch den digitalen und den ökologischen Wandel bedingten Veränderungen zu bewältigen und den natürlichen Widerstand gegen Veränderungen zu überwinden. Deshalb müssen die Vorschriften über staatliche Beihilfen dahingehend überarbeitet werden, dass die von Unternehmen für das lebenslange Lernen ihrer Beschäftigten bereitgestellten Mittel ausgenommen werden. 

Für echte unternehmerische und selbstständige Tätigkeiten sollte eine Unterstützung gewährt werden, die sich auch auf den Zugang zu Krediten und Schulungen im Finanzbereich erstreckt. Ein entsprechender Anteil der ESF-Mittel sollte also für von kleineren Organisationen geleitete Projekte vorgesehen werden. 

Dem demografischen Wandel muss in Zukunft stärker entgegengesteuert werden, um für einen angemessenen und tragfähigen Sozialschutz für alle Menschen während ihres gesamten Lebens zu sorgen. 

Die Ressourcen für Dienstleistungen für Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren sollten dafür verwendet werden, die Ganztagsbetreuung in allen Schulen auf allen Ebenen auszubauen und für zusätzliche Dienstleistungen im Bereich der Langzeitpflege zu sorgen. Auch einkommensschwache Haushalte sollten diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen und bezahlen können, damit die Beschäftigungsfähigkeit steigt und die sozioökonomische Integration marginalisierter Gruppen, auch Obdachloser, verbessert und die Integration von Migranten gefördert wird. 

Der Zugang zu Sozial-, Gesundheits- und Wohnleistungen muss verbessert werden, und es muss darauf hingearbeitet werden, dass diese erschwinglich und tragfähig sowie von entsprechender Qualität sind. Aus dem ESF sollten auch von sozialwirtschaftlichen Einrichtungen geförderte gemeinsame Planungsmaßnahmen und Initiativen unterstützt werden.

Die auf die Steuerung und die Verwaltungskapazitäten des öffentlichen Sektors ausgerichteten Maßnahmen sollten fortgesetzt werden, um die öffentlichen Verwaltungen zu einer effizienteren und zielgerichteteren Verwaltung der europäischen Kohäsionsfonds zu befähigen.

In Bezug auf die Verwaltung nationaler und regionaler Programme muss im Rahmen der ESF-Programme für ausgewogene Verhältnisse gesorgt und Doppelarbeit vermieden werden. 

Um solche Doppelarbeit und Überschneidungen zwischen den verschiedenen europäischen Fonds und Programmen zu vermeiden, müssen die nationalen Behörden dazu angehalten werden, sich entsprechend abzustimmen, sodass mögliche Synergien zwischen ESF-Programmen und anderen europäischen Programmen erkannt werden. 

Es sollten mehr Synergieeffekte zwischen den aus dem ESF und dem EFRE, dem ELER und NextGenerationEU finanzierten Programmen angestrebt werden, und die Programme sollten einander besser ergänzen. Das würde auch zur Überbrückung der Lücken zwischen den Programmplanungszeiträumen beitragen.

Die aus dem ESF kofinanzierten Programme müssen in das Europäische Semester aufgenommen werden, damit die wichtigsten wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen, vor denen die Mitgliedstaaten stehen, fair und im Geiste der gegenseitigen Unterstützung bewältigt werden können.

Eine starke und echte Einbeziehung der Interessenträger ist Voraussetzung für die wirksame Umsetzung der Kohäsionspolitik. Deshalb ist es unerlässlich, dass in allen Phasen der Durchführung der ESF-Programme – von der Programmplanung über die Durchführung bis hin zur Überwachung und Bewertung, einschließlich des Austauschs bewährter Verfahren und grenzüberschreitender Erfahrungen, – eine strukturierte Konsultation sowie eine konsequente Einbeziehung der Sozialpartner und zivilgesellschaftlichen Organisationen stattfindet. 

Der EWSA betont, dass entsprechende Beiträge angemessen in Entscheidungen einfließen müssen. Die Sozialpartner und die zivilgesellschaftlichen Organisationen sollten in den Begleitausschüssen über die formalen Anforderungen hinaus echte Mitspracherechte erhalten. 

Die Kapazitäten der Sozialpartner und der zivilgesellschaftlichen Organisationen für einen verstärkten sozialen und zivilgesellschaftlichen Dialog können nur mit entsprechender ESF-Finanzierung ausgebaut werden.

Die Mitwirkung der Sozialpartner und der Zivilgesellschaft kann darunter leiden, dass sie in einigen Fällen nur wenige Tage Zeit haben, um zu Entscheidungen beizutragen. Daher ist es wichtig, für Stellungnahmen der Sozialpartner und der zivilgesellschaftlichen Organisationen längere Fristen vorzusehen.

Transparente Kommunikation ist fester Bestandteil der ESF-Programmplanung. Die Interessenträger und die Verwaltungsinstanzen der operationellen Programme sollten also ihre Informations- und Kommunikationssysteme verbessern, Fachjargon und Akronyme vermeiden und nach einem weniger bürokratischen Ansatz verfahren.

Dass die Verfahren vereinfacht werden müssen, ist nach wie vor aktuell, denn nur so kann Initiativen für Beschäftigungsförderung, Aus- und Weiterbildung und Armutsbekämpfung der Zugang zu den vom ESF angebotenen Finanzierungsmöglichkeiten erleichtert werden.

Brüssel, den 24. April 2024




Der Präsident des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
Oliver RÖPKE

_____________
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